
 

6.11.70 Dritte Änderung der Ausführungsbestimmungen für den  

Bachelorstudiengang Maschinenbau  

an der Technischen Universität Clausthal, 

Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinenbau 

Vom 25.06.2019 
 

Die Ausführungsbestimmungen für den Bachelorstudiengang Maschinenbau vom 

23.06.2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 26.06.2018 (Mitt.TUC 2018, Seite 

285) werden mit Beschluss der Fakultät für Mathematik/Informatik und 

Maschinenbau vom 25.06.2019 und Genehmigung des Präsidiums der Technischen 

Universität Clausthal (§ 37 Abs. 1 Ziffer 5b NHG) vom 11. Juli 2019 Mitt.TUC 2019, 

Seite 363) wie folgt geändert: 

 

 

Abschnitt I 
 

1. Absatz 3 im Abschnit t  „Zu §5 Studiengangspezi f ische 

Ausführ ungsbest immungen“ wir d dur ch folgenden Text  er setzt : 

 

„Anlagen 2a) bis 2c) enthalten je einen Modellstudienplan, der den empfohlenen 

Verlauf eines Vollzeitstudiums darstellt. Anlagen 7a) bis 7c) enthalten je einen 

Modellstudienplan, der den empfohlenen Verlauf eines Teilzeitstudiums mit der 

durchschnittlich halben Arbeitsbelastung darstellt.“ 

 

 

2 . Der  Abschnit t  „Zu § 22 Ver säumnis, Täuschungen, 

Ausnahmer egelungen“ wir d wie folgt  geänder t : 

 

„Der Bachelorstudiengang Maschinenbau ist für ein Teilzeitstudium geeignet. 

Näheres zu den Voraussetzungen, Ausgestaltung und Rechtsfolgen eines 

Teilzeitstudiums regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums (TzO) der 

Technischen Universität Clausthal in der aktuell geltenden Fassung.“ 

 

 

3. Die nachfolgenden Modellstudienpläne für  ein Tei lzeitstudium wer den 

als Anlagen 7a)  bis 7c)  eingefügt: 

 

  



Anlage 7a: Modellstudienplan B.Sc. Maschinenbau - Studienrichtung Allgemeiner Maschinenbau bei Teilzeitstudium (Studienbeginn im 

Wintersemester) 

 
 



Anlage 7b: Modellstudienplan B.Sc. Maschinenbau - Studienrichtung Mechatronik bei Teilzeitstudium (Studienbeginn im 

Wintersemester)  



Anlage 7c: Modellstudienplan M.Sc. Maschinenbau - Studienrichtung Biomechanik bei Teilzeitstudium (Studienbeginn im 

Wintersemester)  

  



Abschnitt II 
 

Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen 

Verkündungsblatt der Technischen Universität Clausthal zu Beginn des 

Wintersemesters 2019/20 in Kraft. 

 

 

Übergangsbestimmungen zur 3. Änderung vom 25.06.2019 

 

(1) Studierende, die das Studium ab dem Wintersemester 2019/20 in diesem 

Studiengang an der TU Clausthal aufnehmen, werden nach dieser Version der 

Ausführungsbestimmungen geprüft. 

(2) Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2019/20 in diesem Studiengang 

nach den Ausführungsbestimmungen vom 23.06.2015 zuletzt geändert am 

26.06.2018 an der TU Clausthal eingeschrieben waren, werden von Amts wegen in 

diese Version der Ausführungsbestimmungen überführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


